
Artikel 20

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
hat unabhängig von seiner Nationalität, seiner Rasse, sei
nem weltanschaulichen oder religiösen Bekenntnis, seiner 
sozialen Herkunft und Stellung die gleichen Rechte und 
Pflichten. Gewissens- und Glaubensfreiheit sind gewähr
leistet. Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich.
2 Mann und Frau sind gleichberechtigt und haben die 
gleiche Rechtsstellung in allen Bereichen des gesellschaft
lichen, staatlichen und persönlichen Lebens. Die Förderung 
der Frau, besonders in der beruflichen Qualifizierung, ist 
eine gesellschaftliche und staatliche Aufgabe.
3 Die Jugend wird in ihrer gesellschaftlichen und beruf
lichen Entwicklung besonders gefördert. Sie hat alle Mög
lichkeiten, an der Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung verantwortungsbewußt teilzunehmen.

Artikel 21

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
hat das Recht, das politische, wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Leben der sozialistischen Gemeinschaft und des 
sozialistischen Staates umfassend mitzugestalten. Es gilt 
der Grundsatz «Arbeite mit, plane mit, regiere mit!».
2 Das Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung ist 
dadurch gewährleistet, daß die Bürger

alle Machtorgane demokratisch wählen, an ihrer Tätig
keit und an der Leitung, Planung und Gestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens mitwirken;
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